Haben Sie an Ihren Freistellungsauftrag gedacht?
Ein Freistellungsauftrag für Kapitalerträge (FSA) ist in Deutschland die Anweisung eines Steuerpflichtigen zum Beispiel an sein Kreditinstitut, anfallende Zinseinnahmen vom automatischen Steuerabzug (Abgeltungsteuer, früher Kapitalertragsteuer) freizustellen. Da Sie auf Ihren Geschäftsanteil (1 Anteil = 750,00 €) eine vierprozentige Dividende erhalten, sollten Sie überlegen, ob Sie auch uns einen Freistellungsauftrag erteilen wollen. Liegt uns dieser nicht vor, müssten wir von Ihrer jährlichen Dividende die Abgeltungsteuer einbehalten und abführen. Der Freibetrag kann auch gesplittet und auf mehrere Institute verteilt werden. Überlegen Sie sich also bei der Verteilung des Sparer-Pauschbetrages, von wem Sie wie viel zu erwarten haben.
Außerdem besteht die Möglichkeit, eine NV-Bescheinigung (z. B. Rentner, Studenten, Kinder) bei dem für Sie zuständigen Finanzamt zu beantragen und uns eine Kopie hiervon einzureichen.
Da die Abgeltungsteuer zum 01.01.2009 wirksam geworden ist, möchten wir an die Erteilung eines solchen Freistellungsauftrages erinnern und Ihnen nachstehende Hinweise zum Ausfüllen des Vordruckes geben.
Wenn Sie also einen Geschäftsanteil bei uns haben, kreuzen Sie in diesem Fall das Feld 
 FORMCHECKBOX 
 bis zu einem Betrag von ……………….. €

an. Als Betrag tragen Sie an dieser Stelle 30,00 € ein. 
Das nächste Feld ist eigentlich für unsere Mitglieder bedeutungslos, denn die Dividende ist satzungsgemäß auf vier Prozent beschränkt, so dass es nicht zu einer Auszahlung von 801 / 1.602 € Dividende führen wird.

Im nächsten Feld 
„Dieser Auftrag gilt ab dem …………….“ 
ist das Tagesdatum oder ein Datum in der Zukunft einzutragen. Da die Dividende gemäß unserer Satzung spätestens im Juni eines jeden Jahres ausgezahlt wird, muss das Gültigkeitsdatum auf jeden Fall vor dem 01.06. liegen. Wegen der nötigen Bearbeitungszeit ist der erste Freistellungsauftrag spätestens bis zum 01.06. bei uns einzureichen und bleibt dann bis auf Widerruf oder bis zu dem von Ihnen angegebenen Datum gültig.
Kreuzen Sie an, wie lange der Auftrag gültig sein soll, 

entweder 
 FORMCHECKBOX 
 so lange, bis Sie einen anderen Auftrag von mir / uns*) erhalten.

oder

 FORMCHECKBOX 
 bis zum ………….. 

     (wenn dieses Feld angekreuzt wird, ein Datum eintragen)
Selbstverständlich können Sie Ihren Freistellungsauftrag jederzeit ändern. Bedenken Sie auch, dass bei einem im Voraus befristeten Freistellungsauftrag die Steuerbefreiung automatisch erlöschen würde, was von Ihnen vielleicht gar nicht gewünscht ist. Wir empfehlen wegen des geringen Betrages, nur das erste Feld anzukreuzen.
Pu.

P.S. Einen Vordruck „Freistellungsauftrag“ erhalten Sie in unserer Verwaltung und können ihn hier kostenlos herunterladen.
( Ihre Persönliche Identifikationsnummer finden Sie auf Ihrem Steuerbescheid oder auf Ihrer Lohnsteuerkarte 2010. Weitere Infos finden Sie beim Bundesministerium für Finanzen.
